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A. Einleitung

I. Einführung in den Untersuchungsgegenstand

Die fortschreitende Digitalisierung stellt nicht nur die Politik1, sondern 
auch die Rechtsordnung vor neue Probleme, denen (teilweise) nicht mehr mit 
den bisherigen rechtlichen Mitteln Herr geworden werden kann.2 Mit der 
Neuordnung der rechtlichen Rahmenbedingungen für äußerungsrechtliche 
Tatbestände durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in 
sozialen Netzwerken, kurz Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), wurde 
Teilen dieser Probleme begegnet.3 Zwar ist dieser erste Fingerzeig der be-
schränkenden Maßnahmen gegenüber Plattformbetreibern in der Presse auf 
ein geteiltes Echo gestoßen,4 er zeigt jedoch, dass sich der Gesetzgeber 
durchaus der Handlungsnotwendigkeit bewusst ist. Auch das Urheberrecht 
muss sich, trotz grundsätzlicher Gleichbehandlung von Online- und 
Offlinesachverhalten,5 neuen Herausforderungen stellen und steht dabei vor 
der Aufgabe der Eindämmung einer unkontrollierten Verbreitung von urhe-
berrechtlich geschützten Inhalten über das Medium Internet, ohne dass die 
Werkschaffenden ihre Zustimmung hierzu erteilt haben und ohne dass die 
Rechteinhaber ausreichend finanziell für die Nutzung ihres geistigen Eigen-
tums entschädigt werden, weswegen teilweise bereits entsprechende gesetz-
geberische Reaktion angeregt wurden.6 Im Rahmen der Bewältigung dieser 
Herausforderungen gilt es, das Spannungsfeld der unterschiedlich gelagerten 
Interessen von Rechteinhabern, Öffentlichkeit und Plattformbetreibern aufzu-
lösen. Mithin sind bei der Lösung der Problematik die Eigentumsgarantie der 
Rechteinhaber, die Meinungs- und Informationsfreiheit der Öffentlichkeit – 

1 So	wurde	 das	Thema	Digitalisierung	 im	Wahlprogramm	der	CDU / CSU	 für	 die	
Bundestagswahl zur „Chefsache“ erklärt. Vgl.: Für ein Deutschland, in dem wir gut 
und gerne Leben – Regierungsprogramm 2017 bis 2021, S. 49, abrufbar unter: 
 https: /  / www.cdu.de / system / tdf / media / dokumente / 170703regierungsprogramm2017.
pdf?file=1, zuletzt abgerufen am 8.2.2018.

2 Lauber-Rönsberg, NJW 2016, 744, 750.
3 Zum NetzDG: Schwartmann, GRUR-Prax 2017, 317; Eifert, NJW 2017, 1450.
4 Mal eben den Rechtsstaat outsourcen, abrufbar unter: http: /  / www.zeit.de / digital / 

 internet / 2017-06 / hasskommentare-netzdg-bundestag-gesetz-verabschiedet, zuletzt ab-
gerufen am 8.2.2018.

5 Draheim / Lehmann, GRUR-Prax 2014, 427, 429.
6 Ohly, ZUM 2015, 308, 315.

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
http://www.zeit.de/digital/internet/2017-06/hasskommentare-netzdg-bundestag-gesetz-verabschiedet
http://www.zeit.de/digital/internet/2017-06/hasskommentare-netzdg-bundestag-gesetz-verabschiedet
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als Teil der Kommunikationsfreiheit – sowie die unternehmerische Freiheit 
der Plattformbetreiber zu berücksichtigen.7

Plattformen, die ein breites Angebot bereithalten, erleben in den letzten 
Jahren eine wachsende Marktdurchdringung (also die Erhöhung oder die auf 
hohem befindliche Stabilisierung der Marktanteile des Unternehmens).8 Das 
gilt umso mehr, als ihr Einfluss längst über wirtschaftliche Belange hinaus-
geht und ganze Gesellschaften verändert;9 nicht zuletzt wird Facebook eine 
gewisse Beeinflussung der letzten US-Wahl zugeschrieben.10 Facebook, Ins-
tagram, Pinterest, YouTube und Co. (von nun an in ihrer Gesamtheit als 
„Plattformbetreiber“ bezeichnet) haben dabei mittlerweile die traditionellen 
Informationsquellen wie Zeitung, Fernsehen und Radio in die zweite Reihe 
verbannt.11 Größere Plattformen erwirtschaften aufgrund ihrer entsprechen-
den Marktmacht12 hohe Umsätze.13 Diese werden vor allem mit Werbung 
generiert und bewegen sich im Milliardenbereich.14 Die Gewinnmargen der 
Plattformbetreiber sind dabei aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Infra-
strukturkosten überdurchschnittlich hoch.15 In diesem Zusammenhang profi-
tieren Plattformbetreiber im Rahmen ihrer mit Gewinnerzielungsabsicht ver-

7 In gleich Richtung argumentierend: Metzger, ZUM 2018, 233, 234.
8 Ähnlich: Lauber-Rönsberg, NJW 2016, 744.
9 Brecht die Macht der Internetkonzerne!, abrufbar unter: http: /  / www.sueddeut 

sche.de / wirtschaft / google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkon 
zerne-1.3815880, zuletzt abgerufen am 8.2.2018; Das Internet auf dem Weg zum Leit-
medium, abrufbar unter: http: /  / blogs.faz.net / netzwirtschaft-blog / 2010 / 10 / 18 / das-in 
ternet-auf-dem-weg-zum-leitmedium-1949 / , zuletzt abgerufen am 8.2.2018; Eifert, 
NJW 2017, 450.

10 Brecht die Macht der Internetkonzerne!, abrufbar unter: http: /  / www.sueddeut 
sche.de / wirtschaft / google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkon 
zerne-1.3815880 zuletzt abgerufen am 8.2.2018.

11 Zur sozialen Einordnung und Meinungsmache von Plattformen: Schmidt, Social 
Media, 1. Aufl. 2013, S. 7 ff.

12 Vgl. hierzu: Körber, ZUM 2017, 93, 94.
13 Beispielhaft zur wirtschaftlichen Entwicklung von Facebook: Umsatz und Net-

toergebnis von Facebook weltweit in den Jahren 2007 bis 2017 (in Millionen US-
Dollar), abrufbar unter: https: /  / de.statista.com / statistik / daten / studie / 217061 / um 
frage / umsatz-gewinn-von-facebook-weltweit / , zuletzt abgerufen 8.2.2017; Deshalb ist 
Snapchat Milliarden wert, abrufbar unter: http: /  / www.faz.net / aktuell / wirtschaft / netz 
wirtschaft / boersengang-deshalb-ist-die-app-snapchat-milliarden-wert-14470128.html, 
zuletzt abgerufen am 8.2.2018; Büscher, GRUR 2017, 433.

14 Hinsichtlich Facebook: Die fünf wertvollsten Unternehmen sind Tech-Giganten, 
abrufbar unter: http: /  / www.t-online.de / finanzen / boerse / news / id_81218326 / so-ver 
dienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html, zuletzt abgerufen am 8.2.2018. 

15 So betrug die Gewinnmarge von Facebook 36 %; Die fünf wertvollsten Unter-
nehmen sind Tech-Giganten, abrufbar unter: http: /  / www.t-online.de / finanzen / boerse / 
 news / id_81218326 / so-verdienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html, zuletzt 
abgerufen am 8.2.2018; Körber, ZUM 2017, 93, 94.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
http://blogs.faz.net/netzwirtschaft-blog/2010/10/18/das-internet-auf-dem-weg-zum-leitmedium-1949/
http://blogs.faz.net/netzwirtschaft-blog/2010/10/18/das-internet-auf-dem-weg-zum-leitmedium-1949/
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-facebook-und-amazon-brecht-die-macht-der-internetkonzerne-1.3815880
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217061/umfrage/umsatz-gewinn-von-facebook-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217061/umfrage/umsatz-gewinn-von-facebook-weltweit/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/boersengang-deshalb-ist-die-app-snapchat-milliarden-wert-14470128.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/boersengang-deshalb-ist-die-app-snapchat-milliarden-wert-14470128.html
http://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_81218326/so-verdienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html
http://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_81218326/so-verdienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html
http://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_81218326/so-verdienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html
http://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_81218326/so-verdienen-apple-facebook-und-co-ihre-milliarden.html
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folgten Tätigkeit von der Vielfalt der auf ihrer Plattform eingestellten Inhalte 
(wie beispielsweise Fotos, Videos, Presseberichte, im Allgemeinen auch als 
Content bezeichnet), die durch die ausgedehnte Reichweite der Plattformen 
erhebliche Aufmerksamkeit erhalten.16 Um dies Aufmerksamkeit der „Kon-
sumenten“ hoch zu halten, bedarf es jedoch dauerhaft neuer Anreizpunkte. 
Vor allem das Teilen und Verlinken von Inhalten, also die technische Vorge-
hensweise der Verweisung in Form eines Hypertextes und damit eine Skalie-
rung und Weiterverbreitung, die mit den althergebrachten Mitteln der Kom-
munikation nicht darstellbar wären, sollen hierfür sorgen. So ist es ein gän-
giges Phänomen, dass sich Videos in kürzester Zeit weltweit verbreiten und 
so eine Vielzahl von Nutzern erreichen, ohne dass dies notwendigerweise mit 
Zustimmung des Rechteinhabers erfolgt.17 

Gerade im Rahmen der hier beleuchteten Nutzung von sog. Frames oder 
auch Inline-Links, durch die der Nutzer in die Lage versetzt wird, Fotogra-
fien, Videos, Blogeinträge oder sonstige Inhalte in seine eigene Internetprä-
senz zu integrieren,18 zeigen sich die Probleme der Weiterverbreitung von 
Inhalten auf Plattformen im Besonderen. Durch deren Nutzung erscheinen 
eigentlich fremde Inhalte aufgrund der Einbettung in den eigenen Außenauf-
tritt als eigene.19 Durch diese Vollintegration in den eigenen Internetauftritt 
von Nutzern gehen mit Frames oder Inline-Links also verstärkte Gefähr-
dungssituationen für Rechteinhaber einher.

Mit den angesprochenen hohen Nutzerzahlen generieren die Plattformbe-
treiber Nutzerdaten, die im Rahmen von gezielten Werbemaßnahmen auch 
wirtschaftlich nutzbar gemacht werden können;20 aufgrund der Analyse des 
Nutz- und Suchverhaltens wird auf den jeweiligen Plattformen Werbung in-
dividualisiert für den Nutzer geschaltet, um so spezifische Anreize zu setzen 
und die Kauf- bzw. Nutzungswahrscheinlichkeit von beworbenen Produkten 
oder Dienstleistungen zu erhöhen. Dies gelingt umso besser, als die Auf-
merksamkeit von konsumierenden Nutzern der Plattform durch Inhalte, die 
mittels Frame auf der Plattform direkt angezeigt werden, auf dieser gebün-
delt wird. Anders als bei einem Link erfolgt kein Verweis auf eine andere 
Interpräsenz eines Drittanbieters. Das Interesse der konsumierenden Nutzer 
wird direkt auf der Plattform befriedigt und ermöglicht eine unmittelbare 

16 Ähnlich: Hofmann, ZUM 2017, 102, 107; Czychowski / Nordemann, GRUR 
2013, 986, 987.

17 Virale Verbreitung im Internet – Wie ein YouTube-Video zum Hit wird, abrufbar 
unter: http: /  / www.sueddeutsche.de / digital / virale-verbreitung-im-internet-wie-ein-you-
tube-video-zum-hit-wird-1.1042483-2, zuletzt abgerufen am 8.2.2018.

18 Vgl. zu den verschiedenen Arten von Links und ihrer technischen Einordnung 
nachfolgenden Abschnitt B.

19 Obergfell / Thamer, GRUR Int. 2017, 201, 204.
20 Zur Nutzung von Daten zu Werbezwecken: Körber, ZUM 2017, 93, 95.

http://www.sueddeutsche.de/digital/virale-verbreitung-im-internet-wie-ein-youtube-video-zum-hit-wird-1.1042483-2
http://www.sueddeutsche.de/digital/virale-verbreitung-im-internet-wie-ein-youtube-video-zum-hit-wird-1.1042483-2

